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WIESBADEN SITZUNGSVORLAGE Nr.22-V-30-0014

(JJ-V-Aml-Nr.)

Beügff Stellenbesetzungsverfahren im Bereich Wahlen vorab der Genehmigung des
Haushaltsplanes 2023 durch die AufsichtsbehÖrde

Dezerna/e ll

Nr. vom

Erfu rderlk*te Sbllungnahmen

E Amt für lnnovation, Organisation und Digitalisierung

fi Kämmerei

! Frauenbeauftragle nach HGIG

! Frauenbeauftragte nach HGO

! Sonstiges

E Rechtsamt

E Umweltamt: Umweltprüfung

! Straßenverkehrsbehörde

Beratungsfolge (wird von Amt 16 aussefürr,l DL-Nf.

Kommission

Ausländerbeirat

Kulturbeirat

Ortsbeirat

Seniorenbeirat

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erfordedich

nicht erforderlich

nicht erfordedich

erforderlich

erforderlich

erforderlich

erforderlich

erforderlich

o
o
o
o
o

o

o
o

MaOiStrat Erngangsslemp€l' Büro d. Magrslrats
Tagesordnung A Tagesordnung B

[.]md, uck nur fur Magistralsrrrlglieder

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wrd lln lnlernet / PlWi veröff,lntlichl

Stadtverordnetenversammlung

Anla en öffentlich Anla en nichtöffentlich

4

Itr. Nov' 20

fl Bericht zum Beschluss



A Flnarzielle Auswirkungen

l\rit der antragsgemäßen Entscheidung sind

l-l keine finanziellen Auswirkungen verbunden

X finanzielle Auswirkungen verbunden 1J ,i . ,'.jon, FJll rtrr{ ,!1,,,.r ,1,:{.,1 (J,)

22-V-30-0014

Prognose Zuschussbedarf

HM S-Ampel abs.:
in o/o

6.371.372,42 e
11,6 0/o

ll Aktuolle Prognos€ lnvostltionsmanagement Oezomat

I nvestitionscontrolling lnvestition
Budget verfügte Ausgaben (lst)

lnstandhaltung abs.:

in o/o 
:

llI Üb€rslcht ffnanzlelle Ausdrkungen der Sttrungsvorlsgo
Es handelt sich um X Mehrkosten I budgetlechnische Umsetzung

Bei Bedarf Hinweise I Erläuterung (max. 750 zoichen)

Die Personal- und Sachkosten wurden - im Vergleich zur SV 21-V-30-0004 - auf Basis der Leitlinie
Personalkostenkalkulation 2022 (Stand: März 2022) aktualisien.

(SV 21-V-30-0004: Summe einmalige Kosten: 82.580 e, Summe Folgekosten: 106.873 e)

G6saml-

kosten

...davon

APUÜPL

Finanzigrung

(Sp€ne, Enrag)

Kontierung

(Objekt und Kooro)
Tvp Jahr Bezeichnung

2423 Personalkosten 13164 C 1300029; 630098CO

1300029: 680000CO 2023 Sachkoslen 9.700 c

83.464 eSumrlo .lnmollge Kcbn:
1300029: 630098co 2024 tt Personalkosten 98 352 e

1300029i 6800002024 fI Sachkoslen 9.700 eco

108.052 eSummo Fdgok6tgn:

IIIIII

II
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I Aktuelle Prognose Ergebnisrschnung O€zemat

!rot Igrün



SV 22-V-30-0014 - Stellenbosetzungsvsrfahr6n Berelch Wahl€n vorab Gsnehmlgung HaushalBplan 2023

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpfl ichtend)

(Dre lnhalte dieses Feldes werden [außer beivertrauiichen Vodagen, wie z. B. Disziplinärvodagen] im lnternevlntranet verdflentlicht. Es dürfen hier
keine personenbezogenen Dalen im Sinne des Hessischen Datenschulzgoselzes verwondot werden (Ausnahmer Einwilligunoserkläruno des/der
Eelrotlenen liegl vo4. Ergänzende Edäulerungen, soweit ertordedich. siehe D- Bsgnindung, Pkl. ll)

Zur Gewährleistung der erforderlichen Vorbereitungen für die Landtagswahl im Herbst 2023 ist es
unerlässlich, das Stellenbesetzungsverfahren im RechtsamUWahlamt vorab der Genehmigung des
Haushaltsplanes 2023 durch die Aufsichtsbehörde einzuleiten.

1 . Es wird zur Kenntnis genommen, dass

.1 dem Rechtsamt im Haushaltsplan 2023 im Fachbereich Wahlen mit Stvv-Beschluss Nr. 0639 vom
16. Dezember 2021 (SV 21-V-30-0004) eine Stelle mit einem Stellenwert E 11 (ein VZA) zugesetzt
wurde;

.2 eine Zusetzung der erforderlichen Mittel beschlossen wurde.

2. Es wird beschlossen, dass

vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 das Stellenbeselzungsverfahren eingeleitet
werden kann. Die Planstelle kann vorab der Genehmigung des Stellenplanes durch die Aufsichtsbe-
hörde ab dem 1. April 2023 besetzt werden. Sofern der Haushaltsplan 2023 von der Aufsichtsbe-
hörde nicht genehmigt wird, wird eine Finanzierung aus dem Dezernatsbudget sichergestellt.

D Begrundung

l. Auswirkungen der Sitrungsvorlsge
(Anoaben zu Zielen, Zaelgruppen, Wirtungen/Messgrößen, Ouanlilät. Qualiiät, Auswirkunoen im Konzem sut andere 8ereach6, Zeitplan, Erlolgs-

konlrolle)

Voraussichtlich im Herbst 2023 findet die nächste Landtagswahl statt. Der derzeitige langjährige Leiter
des Wahlamts wird im Herbst 2023 in den Ruhestand gehen. Aulgrund von UrlaubsansprÜchen und Über-

stunden wird er voraussichtlich bereits ab Februar 2023 nicht mehr im Dienst sein. Das Auswahlverfahren
zur Besetzung der Nachfolge läuft derzeit. Wann eine Besetzung erfolgen kann, ist noch nicht absehbar.

Eine weitere Beschäftigte im Wahlamt isl in diesem Jahr unerwartet in ein anderes Amt gewechselt. Das

Verfahren zur Wiederbesetzung der Stelle läuft derzeit, eine Wiederbesetzung wird jedoch frühestens
zum 1. Februar 2023 erfolgen können. Auch vor diesem Hintergrund ist die Stellenbesetzungssituation im

Wahlamt insgesamt als äußerst prekär zu bewerlen.

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl in der
Landeshauptstadt Wiesbaden ist es daher unerlässlich, dass die o. g. Stelle vorab der Genehmigung des

Haushaltsplanes 2023 beseta wird. Diese personalwirtschaftliche Maßnahme ist zur Weiterführung not-

wendiger Aufgaben unaufschiebbar, denn die Durchführung der Wahl ist eine.Pflichtaufgabe der Ge-

meinOä. Aut die ergänzenden Erläuterungen in der SV 21-V-30-0004 wird im Übrigen Bezug genommen.
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SV 22-V-30-0014 - Stellenb€seEungsverfahrsn B€rsich Wahl€n vorab G€n€hmigung Haushaltsplan 2023

I l. Ergänzende Erläuterungen
(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierolreiheit, Klimaschut/Klima-AnpassunO, €tc.)

lll. Geprüfte Altemativen
(Hior sind dio Altemativen darzustellen, welche zwar gepnjfl wurden, aber nicht zum Zu06 kommen sollen)

Bestätigung der Dezernent'innen

wiesoaaen z(/ November 2022

I ranz
Bürgermeister
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